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Verordnung 

über das Naturschutzgebiet „Tannersand und Gierenberg“  

in der Gemeinde Hatten, Landkreis Oldenburg 
 
Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 1, 22 Abs. 1 und 2, 23, 32 Abs. 2 und 3 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) vom 29.7.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15.09.2017 (BGBl. I S. 3434), i.V.m. den §§ 14, 15, 16 Abs. 1, 32 Abs. 1 Niedersächsisches 
Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19.2.2010 (Nds. GVBl. S. 
104) wird verordnet: 

 

 

§ 1 

Naturschutzgebiet 
 
(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutzgebiet (NSG) 

„Tannersand und Gierenberg" erklärt. 
 

(2) Das NSG liegt in der naturräumlichen Region Ostfriesisch-Oldenburgische Geest und befindet 
sich südlich von Oldenburg in der Gemeinde Hatten im Landkreis Oldenburg. Es grenzt im 
Süden an die Ortschaft Sandhatten und ist zum großen Teil von Wald umgeben. Das NSG ist 
überwiegend gekennzeichnet durch Nadelforst auf vorwiegend trockenen, nährstoffarmen 
Sandböden. Der Standort gehört zu einer holozänen Binnendünenbildung mit historischen 
Heide- und Moorstandorten. Rezent vorhanden sind mehrere hervorragend ausgeprägte 
Moorschlatts sowie nährstoffarme Weiher mit Strandlingsvegetation, Wollgras-Torfmoos-
Schwingrasen und torfmoosreiche Sümpfe. Randlich haben Sandheiden mit Besenheide und 
Krähenbeere Bestand. 
 

(3) Die Lage des NSG ist aus der mitveröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000 (Anlage 
1) zu entnehmen, die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßgeblichen und mitveröffentlichten 
Karte im Maßstab 1:5.000 (Anlage 2). Sie verläuft auf der Innenseite des dort dargestellten 
grauen Rasterbandes. Die Anlage 2 enthält die Darstellung der wertbestimmenden 
Lebensraumtypen. Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie können von jedermann 
während der Dienststunden bei der Gemeinde Hatten, Hauptstr. 21, 26209 Hatten, und dem 
Landkreis Oldenburg, Untere Naturschutzbehörde, Delmenhorster Str. 6, 27793 Wildeshausen, 
unentgeltlich eingesehen werden.  
 

(4) Das NSG umfasst das Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebiet 249 „Tannersand und Gierenberg“ (DE 
2915-331) gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Rates vom 21.5.1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG 
Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates 
vom 13.5.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193). In der Übersichtskarte ist die Teilfläche des NSG, die 
im FFH-Gebiet liegt und der Umsetzung der FFH-Richtlinie dient, gesondert gekennzeichnet. 
 

(5) Das NSG hat eine Größe von ca. 35 ha. 
 
 

§ 2 

Schutzzweck 
 

(1) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist nach Maßgabe der §§ 23 Abs. 1 und 32 Abs. 3 
BNatSchG i.V.m. § 16 NAGBNatSchG die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von 
Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender, 
schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenarten, der Schutz von Natur und Landschaft aus 
besonderen wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen und landeskundlichen Gründen sowie 
wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart und hervorragenden Schönheit.  

 
(2) Die Erklärung zum NSG bezweckt insbesondere  
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1. die Erhaltung und Verbesserung der Repräsentanz von Sandheiden auf Binnendünen, 

nährstoffarmen und dystrophen Stillgewässern und Übergangs- und Schwingrasenmooren, 
2. den Erhalt und die Entwicklung von Binnendünen einschließlich der naturnahen Offenland- 

und Waldgesellschaften, 
3. den Erhalt und die Entwicklung von kleinen Beständen lebender Hochmoore und Torfmoor-

Schlenken mit Schnabelried, 
4. den Erhalt und die Entwicklung von strukturreichen und naturnahen Wäldern, die sich 

ausschließlich aus Arten der am jeweiligen Standort vorkommenden Waldgesellschaften 
zusammensetzen, in unterschiedlichen Alters- und Zerfallsphasen mit hohem Altholz- und 
Totholzanteil, oder von naturnahen und standortgerechten Ausprägungen von 
Offenlandbiotopen insbesondere zur Biotopvernetzung,  

5. den Erhalt und die Entwicklung von Randstrukturen wie Baum-Wallhecken, Strauch- und 
Krautsäumen,  

6. den Erhalt und die Entwicklung der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten sowie ihrer 
Lebensgemeinschaften; insbesondere zählen hierzu Arten aus den Gruppen der Vögel, 
Reptilien, Amphibien und Insekten sowie solche aus den Gruppen der Flechten und Moose,  

7. die Förderung der Ruhe und Ungestörtheit im NSG. 
 
(3) Die Fläche des NSG gem. § 1 Abs. 4 ist Teil des kohärenten europäischen ökologischen Netzes 

„Natura 2000“; die Unterschutzstellung des FFH-Gebietes „Tannersand und Gierenberg“ trägt 
dazu bei, den günstigen Erhaltungszustand der wertbestimmenden Lebensraumtypen und Arten 
zu erhalten oder wiederherzustellen. 
 

 Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet im NSG sind die Erhaltung und Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes  

 
1. insbesondere der prioritären Lebensraumtypen (Anhang I der FFH-Richtlinie) einschließlich 

ihrer charakteristischen Tier- und Pflanzenarten: 
 

a) 7110* „Lebende Hochmoore“ nährstoffarmer Standorte mit intaktem Wasserhaushalt 
als natürliche sich selbst erhaltende unbeeinträchtigte Biotope mit den moortypischen 
Strukturen und dem charakteristischen Arteninventar inklusive ihren Lebensgemeinschaften 
in stabilen, sich selbst erhaltenden Populationen. Zu den charakteristischen Tier- und 
Pflanzenarten zählen insbesondere Hochmoor-Perlmutterfalter (Boloria aquilonaris), 
Hochmoorbläuling (Plebeius optilete), Torfmooreule (Coenophila subrosea), Mittleres 
Torfmoos (Sphagnum magellanicum), Glockenheide (Erica tetralix), Weißes Schnabelried 
(Rhynchospora alba), Schmalblättriges Wollgras (Eriophorum angustifolium), Scheiden-
Wollgras (Eriophorum vaginatum), Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia) und 
Gewöhnliche Moosbeere (Vaccinium oxycoccos). 
 
b) 91D0* „Moorwälder“ nährstoffarmer bis nährstoffreicherer, nasser Standorte in 
naturnahen Ausprägungen mit charakteristischem sich selbst erhaltendem Arteninventar 
und seinen Lebensgemeinschaften; charakteristische Pflanzenarten sind insbesondere 
Moor-Birke (Betula pubescens), Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum) und diverse 
Torfmoose (Sphagnum spec.). 

 
2. insbesondere der übrigen Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie) einschließlich ihrer 

charakteristischen Tier- und Pflanzenarten: 
 

a) 2310 „Sandheiden mit Besenheide und Ginster auf Binnendünen“ als naturnahe, 
strukturreiche Bestände auf überwiegend trockenen nährstoffarmen Dünen des 
Binnenlandes mit mosaikartig vorkommenden Offensandstrukturen und typischen 
Kontaktbiotopen. Die Bestände sind störungsfrei und enthalten alle natürlichen oder 
naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger Struktur mit ausreichendem Flächenanteil. 
Die charakteristischen Pflanzen- und Tierarten kommen in stabilen sich selbst erhaltenden 
Populationen inklusive ihrer Lebensgemeinschaften vor. Zu den charakteristischen Tier- und 
Pflanzenarten zählen insbesondere Schlingnatter (Coronella austriaca), Schwarzer 



 

3 

Sackträger (Acanthopsyche atra), Besenheide (Calluna vulgaris), Heidelbeere (Vaccinium 
myrtillus) und verschiedene Moose. 
 
b) 3130 „Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer mit Strandlings- oder 
Zwergbinsenvegetation“ in ihren natürlichen Ausprägungen einschließlich wichtiger 
Kontaktbiotope in jeweils ausreichenden Flächenausdehnungen sowie entsprechenden 
charakteristischen Tier- und Pflanzenarten einschließlich ihrer Lebensgemeinschaften in 
stabilen sich selbst erhaltenden Populationen.  
 
c) 3160 „Dystrophe Stillgewässer“ als Stillgewässer naturnaher Ausprägung mit sehr 
nährstoff- und basenarmem Wasser, das durch Huminstoffe braun gefärbt wird. Die 
Gewässer haben eine ganzjährige Wasserführung und weisen eine Vegetation aus 
Torfmoos- und gegebenenfalls Wasserschlauch-Gesellschaften sowie ausgeprägte 
Verlandungszonen auf, die von Torfmoosen und Schnabelried geprägt sind. Die 
charakteristischen Arten einschließlich ihrer Lebensgemeinschaften sind in stabilen sich 
selbst erhaltenden Populationen vorhanden. Zu den charakteristischen Pflanzenarten 
zählen insbesondere diverse Torfmoose (Sphagnum spec.) und andere Moose, Rasenbinse 
(Juncus bulbosus) und  Schnabel-Segge (Carex rostrata). 
 
d) 7140 „Übergangs- und Schwingrasenmoore“ sehr nasser, nährstoffarmer Standorte mit 
verschiedenen charakteristischen naturnahen Strukturen einschließlich ihrer Übergänge zu 
Hochmoorvegetation in ausreichenden Flächenausdehnungen, sowie der charakteristischen 
Tier- und Pflanzenarten in stabilen sich selbst erhaltenden Populationen und den 
Lebensgemeinschaften; zu den charakteristischen Pflanzenarten gehören insbesondere 
Torfmoose (Sphagnum spec.), Graue Segge (Carex canescens) und Schnabel-Segge 
(Carex rostrata).  
 
e) 7150 „Torfmoor-Schlenken mit Schnabelried-Gesellschaften“ in naturnahen 
unbeeinträchtigten Ausprägungen einschließlich ihrer Übergänge zu wichtigen 
Kontaktbiotopen in ausreichenden Flächenausdehnungen inklusive charakteristischem 
Arteninventar mit stabilen sich selbst erhaltenden Populationen und den 
Lebensgemeinschaften; charakteristische Pflanzenarten sind insbesondere Rundblättriger 
Sonnentau (Drosera rotundifolia), Weißes Schnabelried (Rhynchospora alba), 
Schmalblättriges Wollgras (Eriophorum angustifolium) und diverse Torfmoose (Sphagnum 
spec.). 

 
 

§ 3 

Verbote 
 
(1) Gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, 

Beschädigung oder Veränderung des NSG oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen 
Störung führen können.  

 
Es werden insbesondere folgende Handlungen untersagt: 
 
1. die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu stören, 
2. wild lebende Tiere zu beunruhigen, zu fangen, zu töten oder zu entnehmen, 
3. wild wachsende Pflanzen und Pilze zu zerstören oder ganz oder in Teilen zu entnehmen, 
4. Hunde frei laufen zu lassen, 
5. bauliche Anlagen aller Art, auch soweit für sie keine baurechtliche Genehmigung 

erforderlich ist, zu errichten oder wesentlich zu ändern; dazu zählen insbesondere 
Gebäude, Wege und Plätze, Einfriedungen aller Art sowie Werbeeinrichtungen, Tafeln 
und Schilder, 

6. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Flächen mit 
Kraftfahrzeugen aller Art einschl. Wohnwagen und anderen für die Unterkunft geeigneten 
Fahrzeugen und Einrichtungen zu befahren, diese dort zu parken oder abzustellen, 

7. organisierte Veranstaltungen durchzuführen, 
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8. 
9. 

zu zelten, zu lagern, Abfälle zu hinterlassen oder offenes Feuer zu entzünden, 
abseits von Fahrwegen im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und 
die Landschaftsordnung (NWaldLG)1 zu reiten, 

10. Tiere und Pflanzen, insbesondere gebietsfremde oder invasive Arten auszubringen oder 
anzusiedeln, 

11. 
12. 

die Bodengestalt zu verändern, 
den Wasserhaushalt zu verändern. 

 
(2) Gemäß § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG darf das NSG außerhalb der Wege nicht betreten oder auf 

sonstige Weise aufgesucht werden.  
 
(3) § 23 Absatz 3 und § 33 Abs. 1a BNatSchG bleiben unberührt.  
 

 

§ 4 

Freistellungen 
 
(1) Die in den Absätzen 2 bis 5 aufgeführten Handlungen oder Nutzungen sind von den Verboten 

des § 3 Abs. 1 und 2 freigestellt. 
 
(2) Allgemein freigestellt sind 

 
1. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die Eigentümer und Nutzungsberechtigten 

sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke, 
 

2. das Betreten und Befahren des Gebietes 
a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie deren Beauftragte zur Erfüllung 

dienstlicher Aufgaben, 
b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher Stellen sowie deren Beauftragte in 

Erfüllung der dienstlichen Aufgaben dieser Behörden, 
c) und die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr oder der 

Verkehrssicherungspflicht nach vorheriger Anzeige bei der zuständigen 
Naturschutzbehörde zwei Wochen vor Beginn; es sei denn, es handelt sich um eine 
gegenwärtige erhebliche Gefahr, die ein sofortiges Handeln erfordert; in diesem Fall ist die 
zuständige Naturschutzbehörde unverzüglich über die durchgeführten Maßnahmen zu 
unterrichten, 

d) und die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie 
Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder auf Anordnung der zuständigen 
Naturschutzbehörde oder mit deren vorheriger Zustimmung, 

e) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie Information und Bildung mit vorheriger 
Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

 
3. Maßnahmen zur Durchführung geowissenschaftlicher Untersuchungen zum Zwecke der 

amtlich geologischen und bodenkundlichen Landesaufnahme nach vorheriger Anzeige bei 
der zuständigen Naturschutzbehörde vier Wochen vor Beginn, 

 
4. a) das Betreten des Gebietes auf den Wegen im Rahmen von organisierten  
           Veranstaltungen, die dem ruhigen Naturerleben dienen, 

b) das Betreten und Befahren des Gebietes im Rahmen von organisierten  
 Veranstaltungen mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

 
   5. die Instandsetzung von Wegen, wenn diese mindestens einen Monat vorher der 

zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt worden ist; freigestellt bleibt die 
Wegeunterhaltung einschließlich des Einbaus von nicht mehr als 100 kg 
milieuangepasstem basenfreiem Material pro Quadratmeter und die Erhaltung des 
Lichtraumprofils, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1)Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) vom 21.03.2002 (Nds. GVBl. 2002 S. 112), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.06.2016 (Nds. GVBl. S. 97) 
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6. der Aus- oder Neubau von Wegen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 

Naturschutzbehörde, 
 
7. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der bestehenden rechtmäßigen Anlagen und 

Einrichtungen. 
 

(3) Außer auf den Flächen des Lebensraumtyps 91D0* ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft im 
Wald im Sinne des § 11 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die 
Landschaftsordnung (NWaldLG) und des § 5 Abs. 3 BNatSchG einschließlich der Errichtung 
und Unterhaltung von Zäunen und Gattern, der Nutzung und Unterhaltung von sonstigen 
erforderlichen Einrichtungen und Anlagen und unter Beachtung der Anzeigepflicht und des 
Zustimmungsvorbehaltes gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 5 und 6 sowie nach folgenden aus dem 
Schutzzweck hergeleiteten Vorgaben freigestellt 
 
1. ohne Änderung des Wasserhaushalts, 
2. ohne die aktive Einbringung von invasiven und potenziell invasiven Baumarten, 
3. ohne Bodenschutzkalkung, ohne flächigen Einsatz von Düngemitteln, Herbiziden und 

Fungiziden und ohne den Einsatz von sonstigen Pflanzenschutzmitteln, wenn dieser nicht 
mindestens zehn Werktage vorher der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt worden 
ist und eine erhebliche Beeinträchtigung i.S. des § 33 Abs.1 Satz 1 und des § 34 Abs. 1 
BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlossen ist, 

 
(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd nach folgenden Vorgaben: 

Die Neuanlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Futterplätzen erfolgt nur mit vorheriger 
Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde. 

 
(5) Freigestellt sind die von der zuständigen Naturschutzbehörde angeordneten Pflege-, 

Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im NSG. 

 
(6) In den unter den Absätzen 2 bis 4 genannten Fällen kann eine erforderliche Zustimmung oder 

ein erforderliches Einvernehmen von der zuständigen Naturschutzbehörde erteilt werden, wenn 
und soweit keine Beeinträchtigungen oder nachhaltigen Störungen des NSG oder seiner für die 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile zu befürchten sind. Die 
Erteilung der Zustimmung und des Einvernehmens kann mit Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und 
Ausführungsweise versehen werden. 

 
(7) Weitergehende Vorschriften der §§ 30 BNatSchG und 24 NAGBNatSchG sowie die 

artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG bleiben unberührt. 
 
(8) Bestehende, rechtmäßige behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige 

Verwaltungsakte bleiben unberührt. 
 
 

§ 5 

Befreiungen 
 
(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Naturschutzbehörde nach Maßgabe 

des § 67 BNatSchG i.V.m. § 41 NAGBNatSchG auf Antrag Befreiung gewähren. 
 
(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt werden, wenn sie sich 

im Rahmen der Prüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 26 NAGBNatSchG als mit dem 
Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 
bis 6 BNatSchG erfüllt sind. 
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§ 6 

Anordnungsbefugnis 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 NAGBNatSchG kann die zuständige Naturschutzbehörde die 
Wiederherstellung des bisherigen Zustands anordnen, wenn gegen die Verbote des § 3 oder die 
Zustimmungsvorbehalte oder Anzeigepflichten des § 4 dieser Verordnung verstoßen wurde und 
Natur oder Landschaft rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verändert worden sind. 
 
 

§ 7 

Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 
 
(1) Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben die Durchführung von folgenden durch 

die zuständige Naturschutzbehörde angeordneten oder angekündigten Maßnahmen zu dulden: 
a) Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung des NSG oder 

einzelner seiner Bestandteile, 
b) das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des NSG und seiner Wege sowie zur 

weiteren Information über das NSG. 
 

(2) Zu dulden sind insbesondere  
a) die in einem Managementplan, Maßnahmenblatt oder Pflege- und Entwicklungsplan für das 

NSG dargestellten Maßnahmen, 
b) regelmäßig anfallende Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen.  
 

(3) Die §§ 15 und 39 NAGBNatSchG sowie § 65 BNatSchG bleiben unberührt. 
 
 

§ 8 

Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 
 
(1) Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen Regelungen entsprechen in der Regel 

Maßnahmen zur Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der im NSG vorkommenden 
FFH-Lebensraumtypen. 

 
(2) Die in § 7 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung beschriebenen Maßnahmen dienen darüber hinaus 

der Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im NSG 
vorkommenden FFH-Lebensraumtypen. 

 
(3) Als Instrumente zur Umsetzung der in § 7 dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen dienen 

insbesondere 
a) Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen der zuständigen 

Naturschutzbehörde, 
b) freiwillige Vereinbarungen, insbesondere im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, 
c) Einzelfallanordnungen nach § 15 NAGBNatSchG. 

 
 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1)  Ordnungswidrig nach § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG i.V.m. § 43 Abs. 3 Nr. 1 NAGBNatSchG 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbotsregelungen in § 3 dieser Verordnung 
verstößt, ohne dass die Voraussetzungen einer Freistellung nach § 4 dieser Verordnung 
vorliegen oder eine Zustimmung nach §§ 3 oder 4 erteilt oder eine Befreiung gewährt wurde. Die 
Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 50.000 
Euro geahndet werden. 

 
(2)  Ordnungswidrig nach § 43 Abs. 3 Nr. 7 NAGBNatSchG handelt, wer entgegen § 23 Abs. 2 Satz 

2 BNatSchG i.V.m. § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG und § 3 Abs. 2 dieser Verordnung das NSG 
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außerhalb der Wege betritt, ohne dass die Voraussetzungen für eine Freistellung nach § 4 
vorliegen oder eine erforderliche Zustimmung nach § 4 erteilt oder eine Befreiung gewährt 
wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 
25.000 Euro geahndet werden. 

 
 

§ 10 

Inkrafttreten 
 
 
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Landkreis Oldenburg 

in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Tannersand und Gierenberg“ vom 

21.12.1938 (Amtliche Nachrichten der Regierung Oldenburg Nr. 232 vom 27.12.1938) außer 
Kraft.  

 
 
Wildeshausen, den 19.12.2018 
 
Landkreis Oldenburg 
 
Carsten Harings 
Landrat 


